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Sehr geehrte Frou Mog. Sourugger,

Zum oben ongeführten Entwurf erlouben wir uns bÍnnen offener Frist Stellung zu nehmen:

Grundsötzlich begrüßt dos Osterreichische Rote Kreuz die gesetzliche Veronkerung einer
möglichen Pflegekorenz sowie Pflegeteilzeit.

Allerdings stellen wir fest, doss d¡e Pflegekorenzbzw. Pflegeteilzeit gemöß vorliegendem
Entwurf mit dem Arbeitgeber zu vereinboren ist und der pflegende Angehörige keinen
Rechtsonspruch ouf Pflegekorenz besitzt. Zwor werden Dienstgeber für die Situotion eines
Dienstnehmers mit einem zu betreuenden bzw. zu pflegenden Angehörigen vielfoch
Verstöndnis hoben, doch ist leider nicht in ollen Föllen dovon ouszugehen, doss seitens des
Dienstnehmers eine Pflegekorenzbzw. Pflegeteilzeit totsöchlich mit dem Dienstgeber
,,ousverhondelt" und vereinbort werden konn. Die pflegenden Angehörigen befinden sich durch
die Belqstungen der Betreuung und Pflege höufig bereits in einer schwierigen Lebenssituotion.
Die Situqtion wird noch erschwert, wenn der pflegende Angehörige beim Arbeitgeber mit
seinem Wunsch ouf Pflegekorenz kein Gehör findet.

Dos Osterreichische Rote Kreuz hölt es doher für unumgönglich, doss pflegende Angehörige
bei Bedorf Pflegekorenz in Anspruch nehmen können, ohne von der Zustimmung des
Dienstgebers obzuhöngen. Wir fordern doher nochdrücklich die Veronkerung eines Anspruches
ouf Pfleqekorenz im Gesetz.
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Die Dquer der ins Auge gefossten Pflegekorenz (mox. 3 Monote; in bestimmten Föllen
neuerliche Pflegekorenz für mox. 3 weitere Monote) hqlten wir ous unserer proktischen
Erfohrung herous für ongemessen. Sehr zu begrüßen ist, doss für eine zu betreuende bzw. zu
pflegende Person ouch mehrere Dienstnehmer Pflegekorenz vereinboren können.

Als ousgesprochen positiv erochten wir die Einführung eines Pflegekorenzgeldes bzw. im Folle
von Pflegeteilzeit eines oliquoten Pflegekorenzgeldes sowie die Offnung dieses Anspruches
ouch für Personen, die sich in Fqmilienhospizkorenz befinden.

Sofern diese im Gesetz vorgesehenen Eckpunkte mit dem von uns geforderten gesetzlichen
Anspruch ouf Pflegekorenz bzw. Pflegeteilzeit verbunden werden würden, würde domit für
pflegende Angehörige eine wesentliche Erleichterung ihrer ohnedies oft sehr schwierigen
Lebenssituotion erreicht werden.

Wir ersuchen doher höflich, unser Anliegen zu berücksichtigen

Mit freundl¡chen Grüßen

/.-,//-//'//'
( ,, )(, t"¿ / .( /''/'t t)¡ ) /

r. Werner Kerschboum
Generolsekretör

Ansprechportnerin:

Mog. Andreo Kotormon,
ondreq.kotormon@ rotes

Mog. Michoel Opriesnig
Stv. Generolsekretör

kreuz.qt
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